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Vorwort

Der vorliegende Kommentar zum Verwaltungsverfahrensgesetz Turkmenistans stellt 
die erste verwaltungsrechtliche Kommentierung in Turkmenistan überhaupt dar. Das 
Verwaltungsverfahrensgesetz, das nach mehrjähriger Erarbeitung mit Unterstützung 
deutscher Verwaltungsrechtler zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist und 2021 durch 
eine Verwaltungsgerichtsordnung ergänzt wurde, stellt einen Meilenstein in der Ent-
wicklung Turkmenistans zum Rechtsstaat dar. Erstmals wurden einheitliche Regeln 
für fast alle Verwaltungsverfahren kodifiziert, die sich streng am international üblichen 
Standard orientieren. Beispielhaft seien insofern der Begriff des Verwaltungsaktes, 
sein Inkrafttreten und seine Anfechtung, auch im vorgerichtlichen Verfahren genannt. 
Ebenso wurden allgemeine Prinzipien des Verwaltungsverfahrens kodifiziert und in 
einzelnen Normen – wie etwa das Vertrauensschutzprinzip im Zusammenhang mit der 
Aufhebung von Verwaltungsakten – genauer ausdifferenziert.

Eine Gruppe turkmenischer und deutscher Verwaltungsrechtler hat dieses Gesetz nun 
erstmals kommentiert, womit ein Beitrag zur Verbreitung des Verwaltungsverfahrens-
rechts und seiner einheitlichen Anwendung geleistet werden soll. Wegen der Neuheit 
des Rechtsgebiets konnte kaum auf Rechtsprechung oder Literatur zurückgegriffen 
werden, was sich aber gegebenenfalls in künftigen Auflagen des Werks ändern wird.

Hervorzuheben ist die langjährige gute deutsch-turkmenische Kooperation im Rechts-
bereich, die mit dem vorgelegten Kommentar einen weiteren Höhepunkt erfährt. Möge 
die deutsche Fassung des Kommentars zur Verbreitung von Kenntnissen zum turk-
menischen Recht im deutschsprachigen Raum beitragen und somit auch den grenz-
überschreitenden Wissensaustausch befördern.

Dr. Jörg Pudelka, 
Richter (a. D.) und Leiter Projekt „Rechtsstaatsförderung Zentralasien“

Vorwort

Vorwort

 Vorworte



7

  Vorworte

Vorwort

Liebe Leser/Innen! Dieses Buch widmet sich einem der wichtigsten Gesetze Turk-
menistans – dem Verwaltungsverfahrensgesetz. Der Kommentar stellt ein weiteres Er-
gebnis der Kooperation zwischen der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) und dem Institut für Staat, Recht und Demokratie Turkmenistans 
dar. Seit Jahren arbeiten deutsche und turkmenische Juristen erfolgreich zusammen. 
Das neutrale Turkmenistan ist offen für die Zusammenarbeit, die Wahrnehmung alles 
Fortschrittlichen, was in den Ländern der Welt entwickelt wurde. Die Entwicklung der 
Gesetzgebung und der Rechtsanwendung im Bereich des Verwaltungsverfahrens ist 
durch die stabile Entwicklung Turkmenistans als Rechtsstaat vorbestimmt. Der Kom-
mentar ist dem Hauptziel verpflichtet, zur Integration der Wissenschaft, der Rechts-
schöpfung und der Anwendung des Verwaltungsverfahrensrechts beizutragen. Wie 
bekannt, besteht die Hauptbestimmung und die allgemeine Aufgabe des Rechts in der 
juristischen Bedienung von Menschen und Bürgern, denn der höchste Wert der Ge-
sellschaft und des Staates ist der Mensch. Im Schutz, der Unterstützung des Menschen 
und dem Dienste an ihm liegen die Hauptaufgaben der Staatsverwaltung. Somit hat 
das Verwaltungsverfahrensgesetz als Ziel die Festlegung von Verwaltungsverfahren, die 
zur Verbesserung der Organisation der Verwaltungstätigkeit, der Gewährleistung der 
Tätigkeit von befugten Personen und Behörden, dem Erlass von Verwaltungsakten, der 
Wahrung und dem Schutz der Menschen- und Bürgerrechte beitragen.

Yagmyr Nuryyev, Dr. jur. 
Direktor des Instituts für Staat, 
Recht und Demokratie Turkmenistans
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